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VERKEHRSZEICHEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN E.V.


Hagen, den 30.06.2005

Hinweise für die Vorbereitung zur CE-Kennzeichnung für Lieferanten von Pfosten, Aufstellvorrichtungen, Schellen und sonstigen Befestigungsteilen
1. Aufgaben für den Hersteller

Technische Dokumentation zu dem Produkt entsprechend Anhang DIN EN 12899-5
Werkseigene Produktionskontrolle
Dokumentation der betrieblichen Prozesse, die CE-relevant sind (Management-Handbuch, Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen, Prüfanweisungen)
Dokumentation der betrieblichen Struktur und Organisation (Org.-Plan, Verantwortlichkeiten)


2. Aufgaben für die PÜZ-Stelle nach Bauproduktenrichtlinie:

Erstinspektion des Werkes
Verifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle
Erstprüfung des Produktes

kontinuierliche Fremdüberwachung


3. anzuwendende Vorschriften

Bauproduktenrichtlinie erläutert durch die Leitpapiere
TL Verkehrszeichen
DIN EN 12899-1 Kapitel 5, 6, 9. Annex ZA 1.2a für Pfosten, Annex ZA 1.2b für individuell bemessene Aufsteller
DIN EN 12899-4 Werkseigene Produktionskontrolle
DIN EN 12899-5 Erstzulassung

Auszüge aus der TL finden Sie auf den folgenden Seiten, die o.a. DIN EN werden zum Jahresende beim Beuth-Verlag verfügbar sein. Die englischen Textauszüge können auf der Geschäftsstelle gegen einen Kostenbeitrag von 10 €  (Mitglieder der GVZ kostenfrei) angefordert werden.

Informationen zur Bauproduktenrichtlinie erhalten Sie beim Beuth-Verlag oder im Internet unter 

www.europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/cpd

Dort klicken Sie auf „Position Papers“, anschließend auf „Guidance paper“ und erhalten eine Übersicht über alle Dokumente, die Sie im pdf-Format ausdrucken können. Insbesondere sind die Leitpapiere B, D und M wichtig.




4. Auszüge aus der TL – VZ betreffend Aufstellvorrichtungen
Verformung

Für den Nachweis der Verformung ist die Windlastklasse WL2 = 0,60 kN/m² für Standard-Verkehrszeichen anzuwenden. Die Bemessung der Verkehrszeichen mit variablen Bildinhalten ist je nach Windlastzone für Zone 1 mit 1,2 kN/m², für Zone 2 mit 1,5 kN/m² und für Zone 3 mit 2,0 kN/m² vorzunehmen. 

Die maximal zulässige ständige Verformung darf 20% der entsprechenden maximal zulässigen temporären Verformung nicht überschreiten.

Aufstellvorrichtungen

Die zulässige maximale temporäre Verformung aus Durchbiegung beträgt für Stahlaufsteller 25 mm·m-1 ( Klasse TDB4 Tabelle 16, DIN EN 12899-1), für Aluminiumaufsteller beträgt die maximale Durchbiegung 50 mm m-1 ( Klasse  TDB5 Tabelle 16, DIN EN 12899-1).

Die zulässige maximale temporäre Verformung aus Torsion beträgt 0,57 °·m-1 ( Klasse TDT5 Tabelle 17, DIN EN 12899-1)

Befestigungsteile 
Befestigungsteile wie Schellen dürfen keine temporäre Verformung erfahren. Ein ggfs auftretender Schlupf ist der ständigen Verformung des Bildträgers zuzurechnen.

Befestigungsteile wie Bildträgerhinterkonstruktionen sind wie Aufstellvorrichtungen zu behandeln.

Anforderungen an Aufstellvorrichtungen

Stahlkonstruktionen und Befestigungselemente aus Stahl müssen ENV 1993-1-1 entsprechen. Aluminiumkonstruktionen und Befestigungselemente aus Aluminiumwerkstoffen müssen ENV 1999-1-1 entsprechen.

Rohrkonstruktionen müssen am oberen Ende verschlossen sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Aufstellvorrichtungen sind eindeutig und dauerhaft mit den Angaben nach DIN EN 12899-1 zu kennzeichnen. Geschweißte Angaben auf der Aufstellvorrichtung sind nicht gefordert.

Es sind Stähle mindestens der Qualität S235JR entsprechend DIN EN 10 025 ( entsprechend St 37-2 nach DIN 17 100) zu verwenden. 

Aluminiumwerkstoffe müssen DIN EN 573-3 mit den Bezeichnungen EN AW-6060 T 4 oder EN AW-6005 A entsprechen.

Für Aufstellvorrichtungen muss die Herstellerqualifikation mindestens der Klasse B nach DIN 18800-7:2002-09 mit der Erweiterung auf Hohlprofile nach DIN 18808 (Rundrohr an Rundrohr) entsprechen.

Aluminiumkonstruktionen sind entsprechend der Richtlinie des DIBt vom April 1987 (Schweißen von tragenden Bauteilen aus Aluminium) herzustellen und zertifizieren zu lassen.




Korrosionsschutz

Stahlkonstruktionen sind mindestens gemäß DIN EN ISO 1461 zu feuerverzinken. 
Passive Sicherheit

Aufstellvorrichtungen sind als leicht verformbare Konstruktionen auszuführen. Als leicht verformbar werden Rohrpfosten und Gabelständer aus Rohren bis 76,1 mm Außendurchmesser mit einer Wanddicke bis zu 2,9 mm aus Stahl und bis zu 76 mm Außendurchmesser mit einer Wanddicke bis zu 3,0 mm aus Aluminium angesehen. Bei Gabelständern müssen der Durchmesser der Fachwerkdiagonalen kleiner oder gleich 33 x 2,9 mm und die Spreizung kleiner oder gleich 1000 mm sein.
Anforderungen an Befestigungsmittel

Die Schildbefestigungen müssen derart konstruiert sein, dass sie ein Verdrehen um die Aufstellvorrichtung aus den Anforderungen nach Abschnitt 3.1.3 verhindern. 

Es sind Stähle mindestens der Qualität S235JR entsprechend DIN EN 10 025 ( entsprechend St 37-2 nach DIN 17 100) zu verwenden. Sie sind gemäß DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt auszuführen 

Für Aluminiumbauteile dürfen nur Werkstoffe nach DIN EN 573 Teil 1 bis 3 mit den Bezeichnungen EN AW 52 51 H 34, EN AW 30 05 H 22 oder EN AW 57 54 H 34 verwendet werden. 

Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern zur direkten Befestigung des Bildträgers müssen aus Edelstahl mindestens der Gruppe A2 sein; werden andere Befestigungsmittel (z.B. Schellenbänder, Spannelemente) in Edelstahl ausgeführt, müssen sie ebenfalls mindestens der Stahlgruppe A2 entsprechen. 

Mit Ausnahme bei flachen Bildträgern dürfen Befestigungsmittel oder Teile davon nicht im Signalbild sichtbar sein. Bei der Bildträgerbauart „Flachschild“ dürfen ausschließlich die Schraubenköpfe auf dem Signalbild sichtbar sein. Zwischen Schraubenkopf und Signalbildoberfläche ist eine Unterlegscheibe aus Kunststoff anzuordnen. Befestigungsmittel dürfen durch ihre Anbringung nicht zu Beschädigungen des Signalbildes (z.B. Quetschung der Oberflächen) führen.

Alle Befestigungsteile sind gratarm auszuführen.

Aufstellvorrichtungen

Senkrechte Aufstellvorrichtungen müssen den Anforderungen dieser Norm und der DIN EN 12 767 genügen. Sie sind mit den Angaben gemäß 5.1 zu kennzeichnen. Davon sind eindeutig und dauerhaft das CE-Zeichen, der Hersteller, das Herstelljahr und die Prüfstelle anzugeben.

ANMERKUNG   Geschweißte Angaben auf dem Aufsteller sind nicht gefordert.
Wenn Sie zu diesem Thema aktuelle Informationen wünschen, lassen Sie sich bitte unter gvz@ivst.de in unserer Geschäftsstelle listen. Wir machen Sie dann darauf aufmerksam, sobald neue Einträge zu diesem Thema in unserer Website verfügbar sind.
